
Informationsdienst des CGB Ausgabe 11/2015 Seite -1- 

Matthäus Strebl, MdB 
Bundesvorsitzender 

 

Informationsdienst des CGB                                                INTERN  

        Ausgabe November  2015 

Der Bundesvorsitzende hat das Wort 
 

Eine Bilanz mit Licht und viel Schatten 
 

Das zu Ende gehende Jahr wird in vielerlei Hinsicht in die Geschichte ein-
gehen, als ein Jahr mit Licht, aber auch viel Schatten. 
 
Mit hohen Milliardenbeträgen der EU ist Griechenland wenigstens vorerst vor 
dem finanzpolitischen Kollaps gerettet worden. Die islamistische Terrormiliz IS 
ist für Hunderte von Toten in Europa verantwortlich, vor allem in Frankreich. 
 
Deutschland steht vor der Aufgabe, Hunderttausende von Flüchtlingen aufzu-
nehmen. Zum Jahreswechsel werden es wohl annähernd 1,5 Millionen sein  
- aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und immer mehr aus afrikanischen  
Staaten. Die einen bezeichnen es als Herausforderung, die anderen als Über-
forderung. 
 

Angesichts der Größe dieser Aufgaben wird häufig übersehen, dass es auch 
eine bundesdeutsche Binnenpolitik gibt, sprich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. 
Das ist umso bedauerlicher, als die jetzige Regierungskoalition auch auf  
Drängen des CGB eine Reihe wichtiger Entscheidungen getroffen hat. 
 
Am 1. Januar war das Mindestlohngesetz in Kraft getreten. Trotz vieler Ausnahmeregelungen hat es 
sich bewährt. Die von manchen Arbeitgebern vorhergesagte Insolvenzwelle ist glücklicherweise nicht 
eingetreten. 
 
Unsicher ist noch die Zukunft des Tarifeinheitsgesetzes, das in erster Linie kleinere Spartengewerk-
schaften in ihrer Existenz bedroht und nach Überzeugung des CGB nicht mit dem Grundgesetz verein-
bar ist. Ein Verfahren vor dem Karlsruher Bundesverfassungsgericht wird endgültige Klärung bringen. 
 
Was uns im neuen Jahr erwartet, können wir allenfalls erahnen. Fest stehen dagegen Personalrats-
wahlen im Geltungsbereich des Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie in den Bundesländern  
Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Wir alle müssen 
uns intensiv darauf vorbereiten. 
 

Zunächst aber wünsche ich Ihnen eine besinnliche  
Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und ein  
in jeder Beziehung gutes neues Jahr 2016.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthäus Strebl, MdB 
CGB-Bundesvorsitzender 
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Von links: Jörg Stadler (stellv. Bundesvorsitzender GÖD), Frau 
Appel (Mitarbeiterin im Ministerium), Frank Herzberg (Tarifkom-
mission und Sprecher der GÖD Betriebsräte MV), Frau Staatssek-
retärin Ulbrich, Toralf Güldenpenning (Tarifkommission und stellv. 
Sprecher der GÖD Betriebsräte MV), Wolfgang Schneider (GÖD 
Tarifsekretär) 

Aktuelles Thema 

CGB Bundesvorsitzender Matthäus Strebl: 
Angemessene Altersvorsorge ermöglichen! - 
Verbesserungen der EU-Mobilitätsrichtlinie! 
 
Als Ergebnis einer öffentli-
chen Anhörung will die Regie-
rungskoalition die betriebliche 
Altersvorsorge weiter verbes-
sern. Erster konkreter Schritt 
hierzu ist die Umsetzung der 
sogenannten „EU-Mobilitätsrichtlinie“ in deutsches 
Recht. Im Plenum des Deutschen Bundestags erläu-
terte der CGB Bundesvorsitzende Matthäus Strebl 
wesentliche Änderungen im Gesetzentwurf der Koali-
tion, die im Interesse der Arbeitnehmer teilweise weit 
über die EU-Vorstellungen hinausgehen. 
 
Matthäus Strebl, der Mitglied im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales und außerdem zuständiger Berichter-
statter der Unionsfraktion ist, verwies darauf, dass 
insbesondere jüngere Beschäftigte den Nutzen von 
den vorgeschlagenen Änderungen hätten. Für sie ge-
be es erhebliche Verbesserungen bei den Betriebs-
rentenanwartschaften. Ferner solle Unternehmen mit 
Pensionsfonds eine Kapitalanlage mit kalkulierbarem 
Risiko ermöglicht werden. Einem solchen Vorgehen 
müssten jedoch alle beteiligten Tarifparteien zustim-
men. 

Im Zusammenhang mit dem Pensionsfonds begrüßte 
er ausdrücklich die vorgesehene Garantie einer Min-
dest-Rente. Arbeitgeber würden zum Beispiel ver-
pflichtet, Finanzmittel nachzuschießen, wenn eine 
solche Mindest-Rente nicht erreicht werde. Eine ga-
rantierte Mindest-Rente und die Zustimmungserfor-
dernis der Tarifvertragsparteien seien geeignete Mit-
tel, das Vertrauen in die betriebliche Alterssicherung 
zu stärken. Die Unionsfraktion habe mit der betriebli-
chen Altersvorsorge vor allem Beschäftigte mit gerin-
gem Einkommen und Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in kleinen und mittelständischen Unterneh-
men im Blick. Ferner wolle sie Arbeitnehmerinnen mit 
flexiblen Arbeitszeiten eine angemessene Altersvor-
sorge ermöglichen. Mit der EU-Mobilitätsrichtlinie 
werde hierzu ein weiterer wichtiger Schritt getan, ist 
Matthäus Strebl sich sicher. 

PM CGB im November 2015 

* * * * 

Aus den Gewerkschaften 
 
Europäische Union unabhän-
giger Gewerkschaften (CESI) 
– Sitzung des Berufsrates 
 

Am 15. und 16. Oktober fanden in den Räumen der 
CESI in Brüssel die Tagungen der Berufsräte Ge-
sundheitsdienste und Lokal- und Regionalverwaltun-
gen statt. Als Vertreter des Christlichen Gewerk-
schaftsbundes Deutschlands nahm das Bundesvor-
standsmitglied Michael Scholz an den Tagungen teil. 
Der Berufsrat Gesundheitsdienste befasste sich mit 
den neuen Prioritäten der Europäischen Kommission 
im Gesundheitsbereich, der Beschäftigungssicherung 
im Gesundheitswesen und dem Thema älter werden-
de Beschäftigte. 
 
Die Tagung des Berufsrates Lokal- und Regionalver-
waltungen setzte sich intensiv mit dem Themenkom-
plex nachteiliges soziales Verhalten und Gewalt am 
Arbeitsplatz auseinander. In diesem Rahmen wurde 
eine aktuelle Studie der Stiftung Eurofound vorge-
stellt. Weiterhin wurde über den aktuellen Arbeits-
stand zur Neugestaltung der Arbeitszeitrichtlinie be-
richtet. Geprägt wurde der Tag aber auch von der 
Diskussion im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik 
in den einzelnen Ländern. Die nächste Sitzung der 
Berufsräte findet im April 2016 statt. 

PM CGB im Oktober 2015 

* * * * 
 

GÖD-Tarifverträge für Ar-
beitnehmer im Nah-, Re-
gional- und Reiseverkehr 
der Mecklenburg Vor-
pommerschen Omnibusunternehmen als  
repräsentativ erklärt. 
 
Mit Bekanntmachung vom 18. Mai 2015 im Amtsblatt 
für Mecklenburg-Vorpommern hat das Ministerium für 
Arbeit, Gleichstellung und Soziales den Tarifvertrag 
Nah-, Regional und Reiseverkehr (TV N RR) Teil I 
(Manteltarifvertrag) und Teil II (Entgelttarifvertrag) der 
GÖD für die Arbeitnehmer der Mitgliedsunternehmen 
des Verbandes Mecklenburg - Vorpommerscher Om-
nibusunternehmen vom 28.04.2014 für den Bereich 
des sonstigen Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Vergabegesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern als repräsentativ erklärt. 
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Wie berichtet, konnte die GÖD mit den Tarifverträgen 
für die etwa 1.100 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Arbeitgeberverband Mecklenburg - Vor-
pommerscher Omnibusunternehmen (mVo) eine 
Lohnsteigerung von 10 Prozent in drei Schritten bis 
2016 erreichen. Nach diesem Tarifabschluss erhielten 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rückwirkend 
für 2013 eine Einmalzahlung von 600 Euro und eine  
4prozentige, tabellenwirksame Anpassung ihrer Ent-
gelte. Ab Mai 2014 bekamen sie eine weitere Lohn-
steigerung um 3,5%. Die dritte Stufe folgt Anfang 
2016 um erneute 2,5 Prozent. Die Vertragspartner  
einigten sich ebenfalls auf die Erhöhung der Urlaubs-
tage und eine 50prozentige Anhebung des Urlaubs-
geldes. 
 
Auch die Auszubildenden konnten sich über eine hö-
here Vergütung freuen. Die Gewerkschaft GÖD konn-
te außerdem als Bonus für ihre Mitglieder Zuschüsse 
bis zu 180 Euro im Jahr für gesundheitsfördernde 
Maßnahmen abschließen. 
 
Diese Tarifverträge sind mit dieser Erklärung gleich-
rangig neben dem Spartentarifvertrag Nahverkehrs-
betriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern - Stand 
30.10.2007) repräsentative Tarifverträge im Bereich 
des sonstigen Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Vergabegesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern und sind somit bei der 
Vergabe von öffentlichen Personennahverkehrsleis-
tungen als Mindestbedingungen anzuwenden. 

PM GÖD im Juni 2015 

* * * * 

Freihandelsabkommen transpa-
rent und fair verhandeln -  
Demokratie und Menschen-
rechte bewahren!  

Am 10.10.2015 fand in Berlin eine der bislang größten 
Demonstrationen zu den geplanten Freihandelsab-
kommen statt. Neben zahlreichen Institutionen, Ver-
bänden und Vereinen waren auch die Gewerkschaf-
ten vertreten, was widerspiegelte, dass trotz unter-
schiedlicher Ansichten und Standpunkten allen eines 
gemeinsam ist: die Sorge um den Schutz von Demo-
kratie und Rechtsstaat. 
 
Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender der CGM: “Wir 
brauchen ein fair und transparent verhandeltes Frei-
handelsabkommen, was Demokratie und Menschen-
rechte bewahren will.  
 
Die Gesetze des Marktes sind für uns als Christliche 
Gewerkschaft Metall kein Dreh- und Angelpunkt unse-
res Engagements. Wir wollen, dass Regelungen und 
Gesetze dem Menschen dienen. Bislang wurde der 
zukünftige Freihandel unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit diskutiert. Das gibt uns zu denken. Denn nur 
das Europäische Parlament und der US-Kongress ra-
tifizieren die Abkommen, die danach von den nationa-
len Parlamenten ohne weitere Diskussion angenom-

men oder abgelehnt werden. Deshalb schauen wir 
besonders aufmerksam auf die Zwischenergebnisse 
der Verhandlungen, die im Rahmen von TTIP, CETA 
und TISA stattfinden. Wenn unsere Standards und 
Rechte erhalten bleiben sowie zudem international 
Anwendung finden, gibt es keine Einwände.   
 
Zur Aufweichung von Arbeitnehmerrechten, zum In-
vestitionsschutz, zur Privatisierung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und zu Lobby-gesteuerten Exper-
tengremien gibt es keine Zustimmung unsererseits. 
Wir brauchen ein Freihandelsabkommen, eines, das 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
auch in Zukunft erhält, weil jeder vierte Arbeitsplatz 
vom Außenhandel abhängt. Die EU-Kommission und 
die Bundesregierung müssen hierfür vehement die 
Offenlegung der Inhalte vorantreiben, um den Be-
fürchtungen und dem Misstrauen entgegenzuwirken.“ 

PM CGM im Oktober 2015 

* * * * 

Schwere Verkehrsunfälle mit Be-
teiligung von Lastkraftwagen 
nehmen massiv zu - Kraftfahrer-
gewerkschaft (KFG) fordert run-
den Tisch mit Politik und Verbän-
den  
 
Täglich wird in Funk und Presse über schwere Ver-
kehrsunfälle in Deutschland, wo LKW beteiligt sind, 
berichtet. Die Vertreter der Kraftfahrergewerkschaft 
(KFG) registrieren dies mit großer Sorge. Wir haben 
nicht das Gefühl, dass die zuständigen Politiker im 
Bund und der Länder auch die erforderliche Verant-
wortung zeigen. „Auch die Vertreter aus den Arbeit-
geberverbänden des Transport- und Speditionsge-
werbe kümmern sich anscheinend zu wenig um die 
Untersuchung und Beseitigung möglicher Ursachen“, 
so der Bundesvorsitzende Willy Schnieders aus 
Emstek in Niedersachsen. 
 
Wir von der Kraftfahrergewerkschaft (KFG) können 
und wollen daher nicht länger tatenlos zusehen, er-
klärte Schnieders. Bei Unfällen sind nicht nur die  
direkten Schäden und das meist damit verbundene 
Leid zu beklagen, denn es entstehen außerdem 
enorme volkswirtschaftliche Schäden durch häufige 
erforderliche Vollsperrungen und die damit verbunde-
nen Staus! Arbeitszeitvorschriften für Kraftfahrer die-
nen der Verkehrssicherheit und dem Gesundheits-
schutz der Fahrer. Unfälle aufgrund übermüdeter 
Fahrer müssen durch gesetzliche Regeln ausge-
schlossen werden. 
 
Daher fordert die Kraftfahrergewerkschaft( KFG) die 
zeitnahe Einrichtung eines runden Tisches, wo Ver-
antwortungsträger aus der Transportbranche und den 
Speditionen und auch Arbeitnehmer nach Lösungen 
suchen. Natürlich sollten auch Vertreter aus dem Ver-
kehrs- und Arbeitsministerium sowie der verladenden 
Wirtschaft eingeladen werden. Auch die Chefs von 
Großkonzernen gehören an den Verhandlungstisch 
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ebenso Arbeitsmediziner. Der stellvertretende Bun-
desvorsitzende der KFG, Franz Xaver Winklhofer, 
vermutet als eine Hauptursache für die zunehmenden 
LKW-Unfälle übermüdete und daher unkonzentrierte 
Chauffeure. Daher beschäftigen wir uns schon länger 
im Bundesvorstand, aber auch in den Landesverbän-
den mit der Frage, müssen die Schutzvorschriften für 
die Fahrer erweitert werden oder reichen diese noch 
aus? Reichen die Ruhezeiten für die Fahrer aus und 
werden die gesetzlichen Vorgaben auch eingehalten? 
Müssen die Liefer- und Ladezeiten bei den Großkon-
zernen entzerrt und geändert werden? 
 
Schnieders und Winklhofer: Es muss dringend nach 
Lösungen gesucht werden. Es ist grundlegend zu prü-
fen, welchen Beitrag können die Arbeitgeber, die 
Wirtschaftsverbände, aber auch die Arbeitnehmerver-
treter leisten? Was müssen die Gesetzgeber in der 
EU und in Deutschland beitragen, um schnelle Abhilfe 
zu schaffen. Für die Kraftfahrergewerkschaft (KFG) 
kann es nicht länger sein, dass die täglichen Ver-
kehrsunfälle mit Toten und Verletzen zwar registriert 
werden, aber niemand etwas dagegen unternimmt, 
stellt der stellvertretende Bundesvorsitzende und 
bayerische Landesvorsitzende der Kraftfahrergewerk-
schaft (KFG) fest. 

PM KfG im Oktober 2015 

* * * * 
Stellungnahme der DHV 
Bundesfachgruppe Gesund-
heitswesen zur unentgeltli-
chen Arbeitszeitausweitung 
auf 48 Stunden im Gesundheitswesen 

 
Die Bundesfachgruppe Gesundheit fordert die unent-
geltliche Ausweitung der Regelarbeitszeit einzu-
schränken und in den Fällen, in denen eine Auswei-
tung der Regelarbeitszeit unumgänglich ist, durch ei-
ne vergütungspflichtige Arbeitszeitausweitung zu er-
setzen! 
 
Durch die Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofes vom 09.09.2003 wurde klargestellt, dass Be-
reitschaftsdienst an sich – unabhängig von möglichen 
Einsätzen des Arbeitnehmers – nicht Ruhezeit, son-
dern Arbeitszeit im Sinne der EU-Richtlinie 93/104 ist. 
Die bisher immer noch gängige Praxis, Arbeitszeit 
durch die Anordnung von unentgeltlicher Arbeitsbe-
reitschaft um bis zu zwanzig Prozent zu verlängern, 
ist nicht mehr zu vertreten. 
 
Analysen der DHV im Bereich der Rettungsdienste 
haben ergeben, dass die dadurch mögliche Auswei-
tung der regulären Arbeitszeit immer mehr unentgelt-
lich  in Anspruch genommen wird. Die Ausweitung der 
Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft anfällt. Nach 
BAG liegt in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 
vor, wenn diese zeitlich mindestens drei Stunden pro 
Arbeitsschicht beträgt.  Deswegen muss sichergestellt 
werden, dass regelmäßig mindestens alle zwei Jahre 

die Voraussetzungen der Ausweitung der Regelar-
beitszeit durch Arbeitszeitanalysen überprüft werden. 
 
Wenn die Arbeitszeitanalysen die Notwendigkeit von 
Arbeitszeitausweitungen ergeben, so müssen diese 
genauso hoch vergütet werden, wie die tarifvertragli-
che Arbeitszeit. Denn sowohl die Arbeitstätigkeit wie 
auch Qualifikation, Arbeitsanforderungen und Ar-
beitseinsatz der betroffenen Mitarbeiter ändern sich in 
dieser ausgeweiteten Arbeitszeit nicht. 
 
Somit muss in zukünftigen Tarifverhandlungen, auch 
gegen den erwartungsgemäßen Widerstand der Ar-
beitgeber und der Kostenträger, versucht werden, die 
Möglichkeit der Arbeitszeitausweitung durch die An-
ordnung von Arbeitsbereitschaft einzudämmen und, 
wenn dies nicht möglich ist, die real geleistete  
Arbeitsbereitschaft entsprechend zu entlohnen. 

PM DHV im November 2015 

* * * * 

 

CGB NRW traf neue Landesschlichterin 

 

Der CGB Landesvorsitzende Ulrich Bösl und der 

CGM Sekretär Marius Ketteler trafen sich im NRW 

Arbeitsministerium mit der neuen Landesschlichterin 

von Nordrhein Westfalen Anja Weber zu einem ersten 

Gespräch. NRW ist das einzige Bundesland, das die 

Einrichtung des Landesschlichters innehat. 

 

Die Aufgaben der Landesschlichterin sind das Führen 

des Tarifregisters NRW, Schlichtung von Tarifstreitig-

keiten, betriebliche Bündnisse für Arbeit, Vorsitz in 

betrieblichen Einigungsstellen, Moderation von Be-

triebskonflikten im Vorfeld von Arbeitsgerichtsverfah-

ren, Vorsitz des Tarifausschusses NRW und Vorsitz 

der beratenden Ausschüsse nach dem Tariftreue- und 

Vergabegesetz NRW. Das Gespräch mit Anja Wag-

ner war gut und konstruktiv. Es soll regelmäßig statt-

finden.  

PM CGB im November 2015 

 

 

 

 

 

 

mailto:cgb.bund@cgb.info
http://www.cgb.info/

